
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbandsgemeinde Flechtingen 
Bauamt 
Lindenplatz 11 - 15 
39345 Flechtingen 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Knellwiese - Biogasanlage, Bahn-

hof Flechtingen“, Gemeinde Flechtingen - Beteiligung gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB 

 

 

Der Landkreis Börde wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Knell-

wiese - Biogasanlage, Bahnhof Flechtingen“ der Gemeinde Flechtingen 

beteiligt.  

 

Zur Beurteilung lagen vor:  

- Planzeichnung zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Gewerbe-

gebiet Knellwiese - Biogasanlage, Bahnhof Flechtingen“, Ge-

meinde Flechtingen (B-Plan), Maßstab 1:1000, Stand November 

2024  

- Begründung zum B-Plan, Stand November 2024 

 

Der Landkreis Börde nimmt mit folgenden Anregungen, Bedenken und 

Hinweisen Stellung. 

 

Von Seiten der unteren Landesentwicklungsbehörde wird Folgendes 

angeführt. Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind im Gesetz 

über den Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-

LSA 2010) vom 11.03.2011 (GVBl LSA Nr. 6/2011, S. 160) und die kon-

kreten Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Regionalen Entwick-

lungsplan (REP MD) der Planungsregion Magdeburg (beschlossen am 

17.05.2006, genehmigt am 29.05.2006 und bekannt gemacht am 

30.06.2006 (außer Teilplan Wind, der durch Urteil des BVerwG 2016 

außer Kraft gesetzt wurde)) festgestellt.  

Der Regionale Entwicklungsplan (REP MD) der Planungsregion Mag-

deburg befindet sich zurzeit in Neuaufstellung. 
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Die Ziele der Raumordnung sind bei raumbedeutsamen Planungen zu beachten.  

Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. 

April 2015 (GVBl. LSA S. 170), geändert durch Gesetz zur Änderung des Landesentwicklungs-

gesetzes Sachsen-Anhalt vom 30. Oktober 2017 (GVBl. LSA S. 203) ist der Antragsteller ver-

pflichtet, der obersten Landesentwicklungsbehörde (Ministerium für Infrastruktur und Digitales 

des Landes Sachsen-Anhalt, Referat 24), die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

mitzuteilen und die erforderlichen Auskünfte zu geben. Die Feststellung der Vereinbarkeit der 

oben genannten Planung/Maßnahme mit den Zielen der Raumordnung erfolgt dann durch die 

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG LSA zuständige oberste Landesentwicklungsbehörde nach  

§ 13 Abs. 2 LEntwG LSA. 

Zur Beachtung der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung ist die Stellungnahme der 

Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg einzuholen. 

Begründung 

Beim o.g. Vorhaben handelt es sich um die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Knellwiese 

- Biogasanlage, Bahnhof Flechtingen“ in der Gemarkung Flechtingen. Die Gesamtfläche des 

Plangebietes umfasst dabei ca. 8,56 ha. Das Ziel des Bebauungsplanes ist die bedarfsgerechte 

Erweiterung der Biogasanlage Flechtingen.  

Das Vorhaben fällt demnach unter keinem der Punkte 3.3 des Runderlasses des MLV 1. 11. 2018 

– 24-20002-01.  

Sollte die oberste Landesentwicklungsbehörde einschätzen, dass eine raumbedeutsame Pla-

nung vorliegt, sind die Ziele der Raumordnung zu beachten.  

 

Durch das Straßenverkehrsamt wird die verkehrsbehördliche Zustimmung erteilt.  

 

Das Rechtsamt, Sachgebiet Ordnung und Sicherheit, hat für die Flurstücke  

 

Gemarkung Flur Flurstück/e 

Flechtingen 2 20/1, 23, 24, 25, 26, 36, 243/19, 386, 387 

 

keinen Verdacht auf eine Kampfmittelbelastung festgestellt. 

 

Somit ist bei Maßnahmen an der Oberfläche sowie bei Tiefbauarbeiten oder sonstigen erdein-

greifenden Maßnahmen im Planbereich nicht zwingend mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu 

rechnen. 

Hinderungsgründe, die durch einen Kampfmittelverdacht begründet sein könnten, liegen nicht 

vor. 

Da ein Auffinden von Kampfmitteln bzw. Resten davon nie hinreichend sicher ganz ausgeschlos-

sen werden kann, ist der Antragsteller auf die Möglichkeit des Auffindens von Kampfmitteln und 

auf die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch 

Kampfmittel (KampfM-GAVO) vom 20.04.2015 (GVBl. LSA Nr. 8/2015, S. 167 ff.) hinzuweisen. 

 

Nach eingehender Durchsicht und Prüfung der Unterlagen ergeht von Seiten des Amtes für Ge-

sundheit und Verbraucherschutz auf der Grundlage des § 6 des Gesetzes über den öffentlichen 

Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen im Land Sachsen-Anhalt (Ge-

sundheitsdienstgesetz – GDG LSA) vom 21.11.1997 nachfolgende Stellungnahme. 

Gegen die Änderung des bestehenden Sondergebietes Biogasanlage in ein Gewerbegebiet be-

stehen aus umweltmedizinischer Sicht grundsätzlich keine Bedenken. 
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Anlass dieser Änderung ist die bedarfsgerechte Erweiterung der Biogasanlage Flechtingen. Eine 

Beurteilung der Zulässigkeit hinsichtlich der zu erwartenden Immissionen kann erst im Rahmen 

der Antragstellung der Baugenehmigung oder im BImSch-Verfahren erfolgen. 

 

Aus Sicht des Bauordnungsamtes bestehen keine Bedenken.  

 

Das Amt für Planung und Umwelt nimmt wie folgt Stellung. 

 

Sachgebiet Kreisplanung 

 

Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan setzt für die Bauflächen ein Gewerbegebiet gemäß 

§ 8 BauNVO fest.  

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Flechtingen stellt die Gesamt-

fläche als gewerbliche Baufläche dar. Dem Entwicklungsgebot wird damit entsprochen.  

 

Der Bebauungsplan dient der Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Erweiterung der Biogasanlage Flechtingen.  

Auf Grund des typischen Gefährdungspotentials und des Emissionsverhaltens sowie der geplan-

ten Erweiterung der Biogasanlage wird empfohlen, die Festsetzung eines Industriegebiets gemäß 

§ 9 BauNVO in Betracht zu ziehen.  

 

Das im Umweltbericht erwähnte und zu Grunde gelegte Geruchsgutachten "Beurteilung der Ge-

ruchsstoffimmissionen im Umfeld des Gebietes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Bio-

gasanlage Flechtingen, Nummer des Berichtes 505-2008-1-0 in der Fassung vom 30.10.2008, 

Ingenieurbüro Dr.Ing. Wilfried Eckhof im Rahmen der Untersuchungen zur Errichtung der Biogas-

anlage, ist im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB den Unterlagen beizufügen, da es 

als Gutachten für die Endausbaustufe der Biogasanlage gelten soll und zur Begründung des Be-

bauungsplans "Gewerbegebiet Knellwiese - Biogasanlage, Bahnhof Flechtingen" herangezogen 

wird.  

 

Sachgebiet Abfallüberwachung  

 

Aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht steht dem Bebauungsplan "Gewerbegebiet Knell-

wiese - Biogasanlage, Bahnhof Flechtingen" nichts entgegen. 

Werden im Plangebiet Verunreinigungen des Bodens festgestellt oder ergeben sich Hinweise 

bzw. Verdachtsmomente, dass Verunreinigungen erfolgt sind, so sind diese dem Amt für Planung 

und Umwelt des Landkreises Börde anzuzeigen. 

 

Sachgebiet Naturschutz und Forsten  

 

Dem vorliegenden B-Plan wird zugestimmt. 

Hinweis: Der mit dem B-Plan verbundene Eingriff wird rechnerisch nach der Eingriffsbilanz aus-

geglichen. Dazu muss die Grünfläche im Nordosten des Plangebiets dem Plan entsprechend 

hergestellt werden. Störende Ablagerungen, die regelmäßige Befahrung und Zerstörung der Ve-

getation sind zu vermeiden.  

 

Sachgebiet Immissionsschutz 

 

Es bestehen keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken. 
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Sachgebiet Wasserwirtschaft 

 

Abwasserbeseitigungspflichtig für die Ortslage Flechtingen ist der Abwasserverband Haldensle-

ben (AVH) „Untere-Ohre“. 

Das auf dem Grundstück anfallende Abwasser ist durch den Verfügungsberechtigten für das 

Grundstück dem Abwasserbeseitigungspflichtigen zu überlassen. 

 

Das Schmutzwasser (soziales und sanitäres Abwasser) ist grundsätzlich getrennt vom Nieder-

schlagswasser abzuführen. 

 

Der zentrale Schmutzwasseranschluss ist über die öffentliche Schmutzwasserkanalisation des 

Abwasserverband Haldensleben (AVH) „Untere-Ohre“ vorzunehmen. In der nördlich des B-Plan-

gebietes verlaufenden Straße liegt lt. Abwasserbeseitigungskonzept des AVH eine Schmutzwas-

serleitung zur Kläranlage Flechtingen. 

Die Erschließung bzw. Anbindung ist mit dem Abwasserverband Haldensleben (AVH) „Untere-

Ohre“ abzuklären. Einleitungsbedingungen werden durch den Abwasserverband Haldensleben 

(AVH) „Untere-Ohre“ festgelegt. 

Abwässer aus dem Bereich von Waschplätzen dürfen nicht ohne eine vorgeschaltete Abschei-

deranlage in die öffentliche Kanalisation gelangen. Der Antrag ist bei der Wasserbehörde LK 

Börde zu stellen. 

 

Für die Einleitung von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitung) ist eine Ge-

nehmigung (§ 58 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der unteren Wasserbehörde erforderlich, 

wenn an das Abwasser in der Abwasserverordnung Anforderungen für den Ort des Anfalls des 

Abwassers oder seiner Vermischung festgelegt sind oder wenn für das Abwasser in den nach  

§ 7 der Abwasserverordnung fortgeltenden Vorschriften Anforderungen nach dem Stand der 

Technik gestellt werden. Der Antrag ist bei der Wasserbehörde LK Börde zu stellen. 

 

Zur gesicherten Erschließung nach Art. 30 BauGB gehört die geordnete Niederschlagswasser-

beseitigung. 

 

Generell gilt für neu zu überplanende Flächen, dass der Grad der Versiegelung von Flächen so 

gering wie möglich sein sollte. Nach den Vorschriften des § 55 WHG soll Niederschlagswasser 

ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche, noch 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Niederschlagswasserbeseitigungspflichtig ist der Abwasserzweckverband Untere Ohre. 

 

Um die generellen Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), „Schutz und Verbes-

serung des Zustandes aquatischer Ökosysteme und des Grundwassers einschließlich von 

Landökosystemen, die direkt vom Wasser abhängen“ umzusetzen, ist darauf zu achten, dass bei 

der Organisation und Planung der Niederschlagsentwässerung die Forderung einer nachhaltigen 

Nutzung der Wasserressourcen mit dem Ziel den guten chemischen und ökologischen Zustand 

der natürlichen Wasserkörper erreicht wird. Durch die Niederschlagswasserbeseitigung dürfen 

sich keine Auswirkungen auf die Gewässer ergeben, die den Bewirtschaftungszielen für oberirdi-

sche Gewässer nach § 27 WHG und den Bewirtschaftungszielen für das Grundwasser nach § 47 

Abs. 1 WHG widersprechen. 
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Um ein Bebauungsgebiet entsprechend den Regelungen nach BauGB als gesichert erschließbar 

betrachten zu können, muss eine geordnete Beseitigung des Niederschlagswassers beschrieben 

werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sollten konkrete Angaben zur geplanten Nie-

derschlagwasserbeseitigung im betreffenden Plangebiet erfolgen. 

 

Im Bebauungsplan wird darauf verwiesen, dass das anfallende Niederschlagswasser im Plange-

biet in bestehende Systeme eingeleitet werden kann. Wenn das System für die versiegelten Flä-

chen bereits ausgelegt wurde, ist dieses möglich.  

 

Ansonsten gilt, dass die Ableitung von gesammeltem Niederschlagswasser in die Vorflut bzw. 

über Anlagen in das Grundwasser nach § 8 Abs. 1 WHG der wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf, 

da dieses eine Benutzung des Gewässers gemäß § 9 (1) WHG darstellt.  

Wird festgestellt, dass die Kriterien „unverschmutztes Niederschlagswasser“ an einer Einleitstelle 

nicht erfüllt werden können, so sind vor Einleitung innerhalb des Entwässerungsgebietes Maß-

nahmen zu ergreifen (Errichtung von geeigneten Rückhalte- bzw. Reinigungssystemen) die ge-

eignet sind, die geforderten Umweltqualitätsnormen einzuhalten. Die Handlungsempfehlungen 

der geltenden Merkblätter ATV/ DWA sind umzusetzen.  

Für die Versickerung von Niederschlagswasser bedeutet das, dass die Hinweise des Arbeitsblat-

tes DWA- A 138 für die Planung und Bemessung von Sickeranlagen zu beachten sind.  

Die Versickerung hat vorrangig über geeignete Oberbodenschichten zu erfolgen. Andere Versi-

ckerungsanlagen sind nur mit einer Vorreinigung entsprechend der geltenden Regeln der Technik 

möglich. 

 

Für die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers der öffentlichen Verkehrsflächen, 

gelten dieselben wasserwirtschaftlichen Regelungen. Entsprechend des WG LSA § 79 b obliegt 

den Trägern der öffentlichen Verkehrsanlagen die Entwässerung ihrer Anlagen. 

 

Für Einleitungen in die Vorflut ist die mögliche Einleitmenge zu ermitteln. Für das Entwässerungs-

gebiet sind Rückhaltungen oder Regenwasserreinigungsanlagen zu planen.  

Eine flächenhafte, ungezielte Versickerung von Regenwasser (z.B. in Randbereichen, ohne bau-

liche Anlagen gemäß ATV A138) bedarf keiner wasserrechtlichen Erlaubnis, da dies keine Ge-

wässernutzung im Sinne des Wassergesetzes darstellt.  

Die für das Plangebiet festgesetzte Niederschlagswasserbeseitigung ist in der Fortschreibung 

des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes aufzunehmen 

 

Aus Sicht der Gewässeraufsicht – wassergefährdende Stoffe – bestehen gegen den Bebauungs-

plan „Gewerbegebiet Knellwiese – Biogasanlage, Bahnhof Flechtingen“ der Gemeinde Flechtin-

gen keine Bedenken. 

 

Wasserrechtliche Standortbeschreibung 

 

Flussgebiet Aller  

Schutzgebiet: ca. 5.000 m nördlich: WSG Velsdorf 

Überschwemmungsgebiet: ca. 6.000 m östlich: USG der Ohre 

Lage zu oberirdischen Gewässern: 

–  nördlich an des Plangebiet angrenzend: Streenriethe – Fließgewässer 2. Ordnung mit überge-

ordneter Bedeutung 

–  südlich an des Plangebiet angrenzend: Staugraben – Fließgewässer 2. Ordnung mit überge-

ordneter Bedeutung 
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–  unmittelbar nördlich des Plangebietes: drei anthropogen angelegte Wasserflächen 

Lage zu Brunnen: 

–  am nordöstlichen Rand des Plangebietes: Brunnen (keine Informationen verfügbar) 

–  ca. 40 m westlich: Bohrbrunnen für Tränkwasser 

–  ca. 305 m nördlich: zwei betriebliche Brauchwasserbrunnen 

Abstand zum Grundwasser:  ca. 1 – 3 m unter GOK 

Flächenhafte Grundwassergeschütztheit:  sehr gering bis hoch 

 

Aus Sicht des Gewässerschutzes bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan "Gewer-

begebiet Knellwiese - Biogasanlage, Bahnhof Flechtingen" der Gemeinde Flechtingen. 

Der Standort befindet sich außerhalb eines ausgewiesenen Wasserschutzgebiets.  

Die flächenhafte Grundwassergeschütztheit gegenüber Stoffeinträgen aus dem Oberboden ist für 

die genannten Grundstücke als sehr gering eingestuft. 

 

Das Plangebiet ist aus dem öffentlichen Netz mit Trinkwasser zu versorgen. 

 

Wenn im Plangebiet Aufschüttungen erstellt werden sollen, muss das verwendete Material so 

beschaffen sein, dass von der Aufschüttung keine Gefahr für das Grundwasser ausgeht. Das für 

die Aufschüttung vorgesehene Material ist so auszuwählen, dass durch entstehendes Sickerwas-

ser keine Schadstofffreisetzung mit schädlicher Grundwasserveränderung zu besorgen ist. Die 

Eignung des verwendeten Materials ist gegenüber dem Amt für Planung und Umwelt des Land-

kreises Börde nachzuweisen. 

 

Zur Verfüllung der Baugruben, Rohrgräben, etc. und für den Straßenunterbau darf nur standort-

eigenes Material verwendet werden. Ist dieses Material bautechnisch nicht geeignet, darf nur 

Material verwendet werden, das die Grundwasserbeschaffenheit nicht dauerhaft negativ oder 

nicht nur unerheblich beeinflusst.  

 

Wenn im Plangebiet Brunnen (z. B. zur Gartenbewässerung oder Grünflächenbewässerung) er-

richtet werden sollen, ist die notwendige Bohrung unabhängig vom baurechtlichen Verfahren ge-

mäß § 49 Wasserhaushaltsgesetz bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Börde anzu-

zeigen. 

Wenn im Plangebiet Bohrungen (z. B. zur Baugrunderkundung oder für Feuerlöschbrunnen) ab-

geteuft werden sollen, ist diese unabhängig vom baurechtlichen Verfahren gemäß § 49 Wasser-

haushaltsgesetz bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Börde anzuzeigen. 

Wenn im Rahmen der Baumaßnahme eine bauzeitliche Grundwasserabsenkung notwendig wird, 

ist diese unabhängig vom baurechtlichen Verfahren gemäß §§ 8 -10 Wasserhaushaltsgesetz bei 

der unteren Wasserbehörde des Landkreises Börde zu beantragen. Dies gilt auch für offene Was-

serhaltungen über Pumpensümpfe in Baugruben. 

Der Antrag ist mindestens 4 Wochen vor Baubeginn zu stellen. 

Die Verwendung von Ersatzbaustoffen (z. B. Recyclingmaterialien) im Grundwasser bzw. Grund-

wasserschwankungsbereich ist dem Amt für Planung und Umwelt des Landkreises Börde vorab 

anzuzeigen. 

Wenn bei Baumaßnahmen Stoffe verwendet werden, die die Grundwasserqualität dauerhaft ver-

schlechtern können, handelt es sich um eine Gewässerbenutzung gemäß § 9 (2) Nr. 2 Wasser-

haushaltsgesetz.  
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Es ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß Wasserhaushaltsgesetz erforderlich, egal ob diese 

Stoffe oberhalb oder unterhalb des Grundwasserspiegels eingebaut werden. Stoffe, die die 

Grundwasserqualität dauerhaft verschlechtern können, sind z B. Hausmüllverbrennungsschlacke 

und andere Ersatzbaustoffe mit löslichen Bestandteilen. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist min-

destens 4 Wochen vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. Eine Auflistung 

der notwendigen Unterlagen kann bei der unteren Wasserbehörde abgefordert werden. 

Aufgrund der geringen Geschütztheit des Grundwassers sind bei sämtlichen Handlungen und 

Maßnahmen die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 5 WHG in besonderem Maße zu beach-

ten. 

 

Gegen den Bebauungsplan "Gewerbegebiet Knellwiese - Biogasanlage, Bahnhof Flechtingen" 

bestehen aus Sicht der Gewässeraufsicht - landwirtschaftliche Anlagen - keine grundsätzlichen 

Bedenken. 

Die flächenhafte Grundwassergeschütztheit gegen Stoffeinträge aus dem Oberboden ist für das 

Plangebiet als "sehr gering" zu charakterisieren.   

 

An das Plangebiet grenzt nördlich der Graben Streenriethe, ein profiliert ausgebauter, anthropo-

gen veränderter Graben an. Nördlich davon befinden sich zwei Teichanlagen anthropogenen Ur-

sprungs. 

Gemäß § 50 WG LSA sind hierbei die Mindestabstände bei Gewässern II. Ordnung von 5,0 m 

von jeglicher Bebauung frei zu halten 

 

 

 

 

Diese Stellungnahme ersetzt nicht die Genehmigung, Planfeststellung oder sonstige be-

hördliche Entscheidungen entsprechend den Rechtsvorschriften. 

 

 

Im Auftrag 

 

 

 

 

Heider 

Komm. Amtsleiter 
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Vorentwurf - Bebauungsplan "Gewerbegebiet Knellwiese - Biogasan-

lage, Bahnhof Flechtingen", Gemeinde Flechtingen 

Ihr Zeichen:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 12.03.2025 baten Sie das Landesamt für Geologie und 

Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) bezüglich des Vorentwurfs des o.g. Be-

bauungsplans um eine Stellungnahme. 

 

Durch die zuständigen Fachdezernate der Bereiche Bergbau und Geologie 

des LAGB erfolgten Prüfungen zu Ihrer Anfrage, um Sie auf mögliche berg-

bauliche / geologische Beeinträchtigungen hinweisen zu können. 

 

Aus den Bereichen Bergbau und Geologie kann Ihnen Folgendes mitgeteilt 

werden: 

 

Bergbau 

 

Der Planungsbereich B-Plan „Gewerbegebiet Knellwiese Biogasanlage“ be-

findet sich innerhalb (am südlichen Rand) der nachfolgend aufgeführten 

Bergbauberechtigung nach den §§ 6 ff Bundesberggesetz: 

09.04.2025 

32-34290-1489/1/11276/2025 

 

Tim Kirchhoff 

Durchwahl +49 345 13197-438 

stellungnahmen.lagb@sachsen-

anhalt.de 

Verbandsgemeinde Flechtingen 

Bauamt 

Lindenplatz 11-15 

39345 Flechtingen 
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Art der Berechtigung Bergwerkseigentum 

Feldesname Zielitz III 

Nr. der Berechtigung III-A-d/h-615/90/1009 

Bodenschatz Kalisalze einschließlich auftretender Sole, Formationen und 

Gesteine mit Eignung für behälterlose unterirdische Spei-

cherung 

Rechtsinhaber bzw. Rechtseigentümer BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 

Schönhauser Allee 120 

10437 Berlin 

 

Die in o.a. Tabelle angegebene Bergbauberechtigung räumt den Rechtsinhabern bzw. den Eigen-

tümern die in den §§ 6 ff BBergG aufgeführten Rechte ein und stellen eine durch Artikel 14 GG 

geschützte Rechtsposition dar. Da die Rechte des Inhabers/ Eigentümer der Bergbauberechtigung 

zu berücksichtigen sind, empfehle ich Ihnen von diesem eine entsprechende Stellungnahme zu 

dem geplanten Vorhaben einzuholen. 

Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Altbergbau liegen dem LAGB 

für das angefragte Gebiet nicht vor. 

 

Bearbeiter: Herr Schone (Tel.: 0345 13197-273) 

 

Geologie 

 

Ingenieurgeologie 

 

Vom tieferen Untergrund ausgehende, geologisch bedingte Beeinträchtigungen der Geländeober-

fläche sind dem LAGB im Plangebiet nicht bekannt. 

Bezüglich des Vorhabens gibt es aus ingenieurgeologischer Sicht nach den derzeitigen Erkennt-

nissen keine Bedenken. 

 

Bearbeiter: Herr Seidemann (Tel.: 0345 13197-357) 

 

Hydrogeologie 

 

Bezüglich des Vorhabens gibt es beim gegenwärtigen Kenntnisstand aus hydrogeologischer Sicht 

keine Versagensgründe.   

Allgemeiner Hinweis: Auf Grund der beschriebenen hydrogeologischen Situation ist das Grund-

wasser wenig geschützt gegenüber eintretenden Wasserschadstoffen (z.B. Gülle, Rückstands-

wässer), so dass anlagentechnische Sicherungen zu empfehlen sind. 
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Bearbeiter: Herr Dr. Balaske (Tel.: 0345 13197-351) 

 

 

Hinweis  

Diese Stellungnahme wird aufgrund der elektronischen Vorgangsbearbeitung im LAGB aus-

schließlich in digitaler Form versendet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Kirchhoff 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu oben genanntem Vorhaben erhalten Sie aus Sicht des Landesamtes für 

Denkmalpflege und Archäologie (LDA) folgende fachliche Stellungnahme zu 

archäologischen Belangen. Die Stellungnahme der Abt. Bau- und 

Kunstdenkmalpflege des LDA geht Ihnen ggf. gesondert zu. 

Im Bereich des Vorhabens befindet sich gemäß § 2 DenkmSchG LSA ein 

archäologisches Kulturdenkmal (zur Ausdehnung vgl. Anlage)  

Dabei handelt es sich um eine Siedlung der Bronze- und frühen Eisenzeit, die 

über Begehungen und über Ausgrabungen im Bereich der Biogasanlage 

entdeckt und dokumentiert wurde (Flechtingen Fpl. 1005/1006). 

O. g. Baumaßnahme führt zu erheblichen Eingriffen, Veränderungen und 

Beeinträchtigungen des Kulturdenkmales. Gemäß § 1 und § 9 DenkmSchG LSA 

sind archäologische Kulturdenkmale im Sinne des DenkmSchG LSA zu 

schützen, zu erhalten und zu pflegen (substanzielle Primärerhaltungspflicht). 

Hierbei erstreckt sich der Schutz auf die gesamte Substanz des Kulturdenkmales 

einschließlich seiner Umgebung, soweit dies für die Erhaltung, Wirkung, 

Erschließung und die wissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist.  

Aus facharchäologischer Sicht kann dem Vorhaben dennoch, aber nur 

unter der Bedingung, zugestimmt werden, dass – abhängig vom Umfang 

der Erdarbeiten - vorgeschaltet / begleitend zur Baumaßnahme 

entsprechend § 14 (9) eine fachgerechte archäologische Dokumentation 

nach den derzeitig gültigen Standards des LDA LSA durchgeführt wird 

(Sekundärerhaltung). 

Verbandsgemeinde Flechtingen 

Bauamt 

 

Lindenplatz 11-15 

 

39345 Flechtingen 

 

Vorab per E-Mail: info@vg-flechtingen.de 

Email vom 12.3.2025 

14.03.2025 

43.1 

25 - 04542 / Fsch 

Vorhaben: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 

 Bebauungsplan „Gewerbegebiet Knellwiese – 

Biogasanlage, Bahnhof Flechtingen“ 

Bauherr: Gemeinde Flechtingen 

Bauort: Flechtingen 
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Die Dokumentation ist gem. § 5 Abs. 2 DenkmSchG LSA durch das LDA LSA 

durchzuführen. Die Ausführungen zur erforderlichen archäologischen 

Dokumentation (Geländearbeit mit Vor- und Nachbereitung, restauratorischer 

Sicherung, Inventarisierung) sind in Form einer schriftlichen Vereinbarung 

zwischen Bauherrn und LDA LSA abzustimmen. Dabei gilt für die 

Kostentragungspflicht entsprechend DenkmSchG das Verursacherprinzip; siehe 

auch Hinweise zu den Erläuterungen und Verwaltungsvorschriften zum 

Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Bek. der StK vom 14.5.2021 

– 63.57704 in MBl. LSA, 329) zu § 14 Abs. 9. 

Die Vereinbarung ist in Kopie der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 

nach Unterzeichnung, jedoch spätestens mit der Baubeginnanzeige zu 

überreichen. 

Aufgrund der Siedlungsgeschichte der Region können weitere Fundsituationen 

bzw. archäologische Quellen nicht ausgeschlossen werden. Gemäß § 2 in Verb. 

mit § 18 (1) DenkmSchG LSA entsteht ein Denkmal ipso iure und nicht durch 

einen Verwaltungsakt. Im Übrigen sollte bereits in der Genehmigung der 

Hinweis, im Bedarfsfall Grabungen erweitern zu müssen, aufgenommen werden. 

Bitte betrachten Sie dieses Schreiben als Information, nicht als 

verwaltungsrechtlichen Bescheid. Ein Antrag auf denkmalrechtliche 

Genehmigung ist bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde 

einzureichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Barbara Fritsch 

 

 

 

Anlage(n):  Planausschnitt mit Darstellung der bekannten archäologischen Denkmale im 

Untersuchungsbereich 

Verteiler: Landkreis Börde, Untere Denkmalschutzbehörde, Postfach 100153, 39331 
Haldensleben (email), Akte 
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